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Gemeinde Everswinkel  
 
 

1. Satzung  
 

zur Änderung der Satzung über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage  

- ENTWÄSSERUNGSSATZUNG - 
der Gemeinde Everswinkel 

 
vom .... 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 
4 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. 2009, S. 950), des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff.) 
sowie der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-
zes vom 16.3.2010 (GV NRW 2010, S. 185ff.), hat der Rat der Gemeinde Everswinkel in seiner 
Sitzung am …………… folgende Satzung beschlossen: 

  
§ 1 

 
1.  § 1 Abs. 1 Buchstabe d. und e. erhalten folgende Fassung: 

 
„d. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die 

Abwasserbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforde-
rungen des §§ 54ff. WHG und des § 57 LWG NRW, 

 
e. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und des-

sen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 WHG); hierfür gilt die gesonderte Satzung der Gemeinde über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Fassung vom 17.12.2009.“ 

 
 

2. § 2 Ziffer 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 
 

„1. Abwasser: 
 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
 

2. Schmutzwasser: 
 

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen, gewerbli-
chen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte 
und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als Schmutzwasser 
gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und 
Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

 
Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen 
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Was-
ser.“ 
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§ 2 Ziffer 6 c) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
 

„3. die Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung 
von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde Everswinkel in der Fassung 
17.12.2009 geregelt ist.“ 

 
 

§ 2 Ziffer 7 Buchstabe a) und b) erhalten folgende Fassung: 
 

„a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Sammellei-
tung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 

 
b) Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis 

zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausan-
schlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf 
dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte und Inspektionsöffnun-
gen. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) 
auf dem privaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung.“ 

 
 

§ 2 Ziffer 12 erhält folgende Fassung: 
 

„12. Indirekteinleiter: 
 
Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche Abwas-
seranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).“ 

 
 

4. § 9 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 
LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallen-
des Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Gemeinde 
nachzuweisen.“ 

 
 

5. § 11 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 11 
Nutzung des Niederschlagswassers 

 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallen-
den Niederschlagswassers, so hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Die Gemeinde ver-
zichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers gemäß 
§ 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist.“ 

 
 
6. § 13 Absatz 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

 
„(3) Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentli-

chen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene (in 
der Regel die Straßenoberkante) durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen.  Die Rückstausicherung 
muss jederzeit zugänglich sein. 

 
(4) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der 

Grundstückseigentümer einen Kontrollschacht auf seinem Grundstück außerhalb des 
Gebäudes einzubauen. Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so hat der 
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Grundstückseigentümer nachträglich einen Kontrollschacht auf seinem Grundstück 
erstmals einzubauen, wenn dieser zuvor nicht eingebaut worden war. Bei bestehen-
den Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau 
der Inspektionsöffnung verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert oder ver-
ändert. In Ausnahmefällen kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von der Er-
richtung eines Kontrollschachts außerhalb des Gebäudes abgesehen werden. Der 
Kontrollschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung 
oder Bepflanzung des Kontrollschachts ist unzulässig. 

 
 

7. § 16 Absatz 2 letzter Satz erhält folgende Fassung: 
 

„Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG 
und § 59 LWG NRW handelt, genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbe-
scheides der zuständigen Wasserbehörde.“ 

 
 

8. § 21 Absatz 1 Ziffer 8 erhält folgende Fassung: 
 
„8. §§ 12 Absatz 4, 13 Absatz 4 

 
die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei 
zugänglich hält 

 
 

§ 21 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu  
50.000 € geahndet werden. 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  


